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Das Presbyteramt als geistliches Amt
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Das Presbyteramt ist nach evangelischem Verständnis ein geistliches Amt.

Herleitung des Wortes:
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Griechisch „Presbyteros“ = Ältester. Daraus entwickelte sich das deutsche Wort „Priester“ (althochdeutsch „Prestar“, niederdeutsch „Preester.“    Das Presbyteramt hat einen geistlichen Kern.

Biblische Grundlagen:

1. Petrus 5, 1+2: „Weidet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist.“ Die Ältesten werden zum Hirtenamt beauftragt (Hirte – lateinisch: Pastor). Dieser Text ist Lesungstext bei der Einführung von Presbyterinnen und Presbytern.
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Jakobus 5. 14: „Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl…“      Seelsorglicher Dienst, Fürsorge für Seele und Leib.

1. Timotheus 5,17: „Die Ältesten... (mühen sich) im Wort und in der Lehre.“      Verkündigungs- und Lehrauftrag.
Apostelgeschichte 20, 17 und 21, 18: Paulus bespricht sich mit den Ältesten – diese haben ein Leitungsamt, das außerdem Vorbildcharakter hat (1. Petrus 5, 3).

Wichtig: Das Leitungsamt wird in Gemeinschaft, kollegial, wahrgenommen. 1. Petrus 2, 9: Die Gemeinschaft der Getauften, nicht der/die Einzelne,  wird als „königliche Priesterschaft“ bezeichnet.

Historisches:

Nachdem im Laufe der Kirchengeschichte das Geistliche lange den Klerikern vorbehalten war, entdecken die Reformatoren das geistliche Leitungsamt für die „Laien“ wieder. Luther betont eher den Gedanken von Priestertum aller (getauften) Gläubigen. Calvin entwickelt in Anknüpfung an 1. Korinther 12, 3-8 eine regelrechte Lehre von den Ämtern: Pastor/Pastorin, Älteste, Lehrer/Lehrerin und Diakon/Diakonin. Die Inhaberinnen und Inhaber dieser Ämter teilen sich den einen geistlichen Dienst der Gemeindeleitung und des Gemeindeaufbaus.

Luther: Was „aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen, dass es schon zum Priester, Bischof und Papst geweiht sei.“ (Martin Luther: An den christlichen Adel deutscher Nation 1520)
Calvin: „Aus der Ordnung der Presbyter (‚Priester‘) wurden nämlich (in der alten Kirche) teils (1.) die Hirten und Lehrer erwählt; der übrige Teil hatte (2.) die Leitung bei der Aufsicht über den Lebenswandel und bei der Zuchtübung: (3.) den Diakonen war die Fürsorge für die Armen und die Verteilung der Almosen anvertraut.“ (Institutio 4,1)

Fazit:

„(Seit) der Reformationszeit ist die presbyterial-synodale Ordnung der Aufgabe der Verkündigung des Evangeliums und der Gestaltwerdung der Christusherrschaft zugeordnet, also auf Lehre und Leben bezogen. Zur Wahrnehmung der presbyterial-synodalen Ordnung gehört demnach die Bindung an den damit bezeichneten Auftrag, den Christus seinen Jüngerinnen und Jüngern hinterlassen hat. Die presbyterial-synodale Struktur ist getragen von der Einheit dieses Auftrages in verschiedenen Ämtern und auf verschiedenen Verantwortungsebenen und gestaltet insofern die Einsicht in den priesterlichen Charakter des ganzen Gottesvolkes“ (H. Zschoch).

„Die Presbyterinnen und Presbyter leiten in gemeinsamer Verantwortung mit den Pfarrerinnen und Pfarrern und den übrigen Mitgliedern des ‚Presbyteriums die Kirchengemeinde. Ihren Gaben und Kräften gemäß sollen sie in dem vielfältigen Dienst der Kirchengemeinde mitarbeiten. Darüber hinaus stehen sie in der Dienstgemeinschaft der Kirche.“ (Art. 43(1) KO)
Das Pfarramt und die Leitung der Gemeinde
Pfarrstelleninhaberinnen und –inhaber sind geborene Mitglieder des Presbyteriums.

Sie sind zugleich Mitarbeitende der Kirchengemeinde; ihre Aufgaben werden durch eine Dienstanweisung geregelt, die das Presbyterium beschließt.

In der Verkündigung und Seelsorge sind sie im Rahmen der kirchlichen Ordnung selbständig (Art 51 (1) KO)
Das Presbyterium trägt die Verantwortung für die Erfüllung des Auftrages der Kirche (Art. 15 (1) KO) – also auch und an erster Stelle „für die lautere Verkündigung des Wortes Gottes und für die rechte Verwaltung der Sakramente.“ (Art. 1 (2) KO); 

das Presbyterium hat das liturgische Recht („ius liturgicum“)
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